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1 Ausgangslage 

Im Einvernehmen mit den Vertragsparteien kann die zuständige kantonale Lehraufsicht eine berufliche 
Grundbildung verkürzen, wenn die lernende Person bereits über einen ersten Ausbildungsabschluss oder 
spezifisches Vorwissen verfügt.  

Was gibt es zu beachten: 

– Um eine verkürzte Grundbildung erfolgreich absolvieren zu können, sind eine hohe Leistungsbereitschaft 
und Motivation der lernenden Person erforderlich.  

– Eine verkürzte Grundbildung bedeutet für den Ausbildungsbetrieb einen erhöhten Aufwand in der Aus-
bildungsbegleitung und Unterstützung der Lernenden. 

 

2 Verkürzte Grundbildung Kaufleute EFZ Branche Dienstleistung und 
Administration DA  

Für eine verkürzte Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ DA gelten folgende Regelungen: 

– In der verkürzten Ausbildung sind sämtliche Handlungskompetenzen des Qualifikationsprofils  
Kauffrau/Kaufmann EFZ1 zu erarbeiten; 

– Der schulische sowie betriebliche Teil der Abschlussprüfungen entspricht jenem der regulären dreijähri-
gen Grundbildung; 

– Die beiden betrieblichen Kompetenznachweise (BKN 1 und 2) sowie die schulischen Erfahrungsnoten des 
ersten Ausbildungsjahres entfallen; 

– In der verkürzten Ausbildung müssen alle 10 ÜK-Tage besucht werden. Die beiden ÜK-Kompetenznach-
weise sind bis spätestens nach ÜK 9 zu erarbeiten2.  

 

3 Kantonale Lehraufsicht 

Die kantonale Lehraufsicht prüft, ob die Voraussetzungen für eine verkürzte EFZ-Ausbildung erfüllt sind. Im 
Rahmen der Verfügung legt sie zudem fest, welche Erfahrungsnoten aus dem ersten Ausbildungsjahr der 
EFZ-Grundbildung dispensiert werden. Die kantonale Verfügung bildet die Grundlage für alle weiteren 
Schritte. 

Was gibt es zu beachten: 

– Der Ausbildungsbeginn bei einer verkürzten EFZ-Ausbildung erfolgt direkt im zweiten Ausbildungsjahr 
der 3-jährigen EFZ-Grundbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt mindestens 2 Jahre. 

– Im Hinblick auf den Einstieg in eine verkürzte EFZ-Ausbildung Branche DA ist eine frühzeitige Kontakt-
aufnahme mit der zuständigen kantonalen Kurskommission der IGKG Schweiz erforderlich, um den Be-
such der obligatorischen ÜK sicherzustellen.  

 

 

 

 

1 Siehe Anhang 1: Qualifikationsprofil Kauffrau/Kaufmann EFZ  

2 Siehe Anhang 2: ÜK-Programm Kaufleute EFZ Branche DA  

https://igkg.ch/ueber-uns/kantonale-kurskommissionen/
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4 Ausbildung im Betrieb 

Berufsbildende informieren sich frühzeitig über die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung Kaufleute 
EFZ Branche DA. Auf der Webseite der IGKG Schweiz kann hierfür der Leitfaden zur Ausbildung Kauf-
frau/Kaufmann EFZ DA kostenlos heruntergeladen werden. Dieser dokumentiert Aufbau und Inhalt der 
Ausbildung im Betrieb, in den überbetrieblichen Kursen (ÜK) sowie im betrieblichen Teil des Qualifikations-
verfahrens (QV). Der Leitfaden führt in alle verbindlichen Grundlagen ein und dient als Orientierungshilfe.  

Was gibt es zu beachten: 

– Die kantonalen Kurskommissionen der IGKG Schweiz bieten spezifische Schulungsmodule für die Aus-
bildung im Betrieb an. Informationen und Kursausschreibungen sind auf den jeweiligen Webseiten pu-
bliziert.  

 

4.1 Lernmedien Kaufleute EFZ Branche DA  

Sobald die kantonale Verfügung für eine verkürzte EFZ-Ausbildung Branche DA vorliegt, kauft der Betrieb 
die vorgegebenen Lernmedien im Webstore der IGKG Schweiz.  

Was gibt es zu beachten: 

– Für die verkürzte EFZ-Grundbildung Branche DA wurden spezifische Lernmedien entwickelt: 
Lernmedien Kaufleute EFZ DA mit Lerndokumentation BOG (Verkürzt) 

 

4.2 Kompetenzabklärung und Ausbildungsplanung 

Die Verkürzung einer Grundbildung erfordert eine sorgfältige Kompetenzabklärung sowie eine darauf ab-
gestimmte individuelle Planung der betrieblichen Ausbildung.  

1. Zu Beginn der Ausbildung führt die lernende Person eine Selbsteinschätzung anhand des Kompetenz-
rasters für das 1. EFZ-Ausbildungsjahr durch.  

2. Berufsbildner/in und die lernende Person besprechen gemeinsam die Ergebnisse der Selbsteinschät-
zung und legen fest, welche Handlungskompetenzen aus dem ersten Ausbildungsjahr noch mit den 
entsprechenden Praxisaufträgen erarbeitet werden müssen.  

3. Die Praxisaufträge des 2. und 3. EFZ-Ausbildungsjahres3 müssen vollumfänglich erarbeitet werden.  

4. Das Ergebnis der individuellen Ausbildungsplanung wird im Ausbildungsplan4 festgehalten.   

 

4.3 Betriebliche Erfahrungsnote (BKN) 

Im Rahmen einer verkürzten EFZ-Ausbildung werden 4 Erfahrungsnoten zur betrieblichen Leistung der 
lernenden Person vergeben. Diese Erfahrungsnoten fliessen als betriebliche Kompetenznachweise (BKN) 
in das Qualifikationsverfahren ein.  
  

 

 

3 Siehe Anhang 3: Ausbildungsübersicht Kaufleute EFZ DA  

4 Siehe Anhang 4: Ausbildungsplan Kaufleute EFZ DA  

https://igkg.ch/download/leitfaden-zur-ausbildung-kaufmann-kauffrau-efz-dienstleistung-und-administration-ab-2025/?wpdmdl=13818&refresh=68554007aea5c1750417415
https://igkg.ch/download/leitfaden-zur-ausbildung-kaufmann-kauffrau-efz-dienstleistung-und-administration-ab-2025/?wpdmdl=13818&refresh=68554007aea5c1750417415
https://igkg.ch/ueber-uns/kantonale-kurskommissionen/
https://igkg.konvink.store/
https://igkg.konvink.store/produkt/25-27-lernmedien-kaufleute-efz-da-mit-lerndokumentation-bog-verkuerzt/
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Was gibt es zu beachten: 

– Der/die Berufsbildner/in bewertet die betriebliche Leistung der lernenden Person (BKN) jeweils per Ende  
Semester, respektive im letzten Ausbildungssemester per 15.05.  

– Die Bewertung erfolgt auf Basis standardisierter Beurteilungskriterien, welche auf Konvink verfügbar 
sind.  

– Der/die Berufsbildner/in übermittelt die BKN-Note aus Konvink an die kantonale Datenaustauschplatt-
form DBLAP2.  

 

5 Ausbildung in den überbetrieblichen Kursen ÜK 

Im Rahmen der verkürzten EFZ-Ausbildung besucht die lernende Person alle 10 ÜK-Tage für Kaufleute 
EFZ DA. Die ÜK finden regulär an acht Tagen im Präsenzunterricht und an zwei Tagen in angeleiteten 
Selbstlernphasen statt. 

Was gibt es zu beachten: 

– Um frühzeitig die verbindlichen Termine für die ÜK zu erfahren, kontaktiert der Betrieb die zuständige 
kantonale Kurskommission der IGKG Schweiz.  

 

6 Betriebliche Abschlussprüfungen 

Lernende einer verkürzten EFZ-Grundbildung absolvieren sowohl im schulischen als auch im betrieblichen 
Teil die regulären Abschlussprüfungen5. Im betrieblichen Teil der Abschlussprüfungen wird eine geleitete 
Fallarbeit als «Praktische Arbeit» eingesetzt. Dabei muss die kandidierende Person zeigen, dass sie fähig ist, 
die geforderten Tätigkeiten einer Kauffrau EFZ /eines Kaufmannes EFZ fachlich korrekt sowie bedarfs- und 
situationsgerecht auszuführen.  

Was gibt es zu beachten:  

– Die Praktische Arbeit dauert 50 Minuten zuzüglich 15 Minuten Vorbereitungszeit und wird von zwei Prü-
fungsexperten/Prüfungsexpertinnen durchgeführt. Während der Prüfung sind keine Pausen vorgese-
hen.  

– Die Praktische Arbeit ist in 5 Teilaufgaben unterteilt, die sich auf die Handlungskompetenzbereiche (HKB) 
a bis e beziehen. 

– Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage von standardisierten Beurteilungskriterien. 

 

 

5 Siehe Anhang 5: Gesamtsystematik des Qualifikationsverfahrens  

https://igkg.ch/ueber-uns/kantonale-kurskommissionen/


 

 

 

 

7 Anhang 1: Qualifikationsprofil Kauffrau/Kaufmann EFZ 

 

Handlungskompetenz-
bereiche 

 

Handlungskompetenzen 

a Handeln in agilen Arbeits- 
und Organisationsformen 

 
a1: Kaufmännische Kom-
petenzentwicklung über-
prüfen und weiterentwi-
ckeln 

a2: Netzwerke im kauf-
männischen Bereich auf-
bauen und nutzen 

a3: Kaufmännische Auf-
träge entgegennehmen 
und bearbeiten 

a4: Als selbstverantwortli-
che Person in der Gesell-
schaft handeln 

a5: Politische Themen und 
kulturelles Bewusstsein im 
Handeln einbeziehen 

 

b Interagieren in einem ver-
netzten Arbeitsumfeld 

 
b1: In unterschiedlichen 
Teams zur Bearbeitung 
kaufmännischer Aufträge 
zusammenarbeiten und 
kommunizieren 

b2: Schnittstellen in be-
trieblichen Prozessen ko-
ordinieren 

b3: In wirtschaftlichen 
Fachdiskussionen mitdis-
kutieren 

b4: Kaufmännische Pro-
jektmanagement-aufga-
ben ausführen und Teil-
projekte bearbeiten 

b5: Betriebliche Verände-
rungsprozesse mitgestal-
ten 

 

c Koordinieren von unter-
nehmerischen Arbeitspro-
zessen 

 
c1: Aufgaben und Ressour-
cen im kaufmännischen 
Arbeitsbereich planen, ko-
ordinieren und optimieren 

c2: Kaufmännische Unter-
stützungsprozesse koordi-
nieren und umsetzen 

c3: Betriebliche Prozesse 
dokumentieren, koordinie-
ren und umsetzen 

c4: Marketing- und Kom-
munikationsaktivitäten 
umsetzen 

c5: Finanzielle Vorgänge 
betreuen und kontrollie-
ren 

c6: Aufgaben im finanziel-
len Rechnungswesen bear-
beiten (Option «Finanzen») 

d Gestalten von Kunden- 
oder Lieferantenbezie-
hungen 

 
d1: Anliegen von Kunden 
oder Lieferanten entge-
gennehmen 

d2: Informations- und Be-
ratungsgespräche mit 
Kunden oder Lieferanten 
führen 

d3: Verkaufs- und Ver-
handlungsgespräche mit 
Kunden oder Lieferanten 
führen 

d4: Beziehungen mit Kun-
den oder Lieferanten pfle-
gen 

d5: Anspruchsvolle Bera-
tungs-, Verkaufs- und Ver-
handlungssituationen mit 
Kunden oder Lieferanten 
in der Landessprache ge-
stalten (Option «Kommu-
nikation in der Landes-
sprache») 

d6: Anspruchsvolle Bera-
tungs-, Verkaufs- und Ver-
handlungssituationen mit 
Kunden oder Lieferanten in 
der Fremdsprache gestal-
ten (Option «Kommunika-
tion in der Fremdsprache») 

e Einsetzen von Technolo-
gien der digitalen Arbeits-
welt 

 
e1: Applikationen im kauf-
männischen Bereich an-
wenden 

e2: Informationen im wirt-
schaftlichen und kauf-
männischen Bereich re-
cherchieren und auswer-
ten 

e3: Markt- und betriebsbe-
zogene Statistiken und 
Daten auswerten und auf-
bereiten 

e4: Betriebsbezogene In-
halte multimedial aufbe-
reiten 

e5: Technologien im kauf-
männischen Bereich ein-
richten und betreuen (Op-
tion «Technologie») 

e6: Grosse Datenmengen 
im Unternehmen auftrags-
bezogen auswerten (Option 
«Technologie») 
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8 Anhang 2: ÜK-Programm Kaufleute EFZ Branche DA 
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9 Anhang 3: Ausbildungsübersicht Kaufleute EFZ Branche DA  
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10 Anhang 4: Ausbildungsplan Kaufleute EFZ Branche DA  
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11 Anhang 5: Gesamtsystematik des Qualifikationsverfahrens Kauffrau/Kaufmann EFZ 

 

 


